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Pressemitteilung 

Erweiterung der notariellen 
Online-Verfahren 

Das derzeitige Angebot an notariellen Online-Verfahren in Deutschland wird zum 1. August 2023 erweitert: 
Ab sofort können auch einstimmige Gesellschafterbeschlüsse wie Satzungsänderungen oder Kapitalmaß-
nahmen bei einer GmbH online beurkundet werden. Auch Vereinsregisteranmeldungen sind nun digital 
möglich. „Damit ist der nächste Meilenstein zur Digitalisierung des Notariats erreicht“, begrüßt Prof. Dr. 
Jens Bormann, Präsident der Bundesnotarkammer, die Erweiterung der notariellen Online-Verfahren. 
Bereits seit dem 1. August 2022 können GmbHs und UGs (haftungsbeschränkt) online vor einer Notarin 
oder einem Notar gegründet werden. Auch Registeranmeldungen im Handels-, Partnerschafts- und Ge-
nossenschaftsregister sind online seit einem Jahr möglich.

Nach der erfolgreichen Einführung der Online-Beurkundungsverfahren im Jahr 2022 wird der gesetzliche 
Anwendungsbereich der Online-Verfahren im Gesellschaftsrecht zum 1. August 2023 erweitert: Nun können 
auch Anmeldungen zum Vereinsregister digital erfolgen. Ebenso lässt der Gesetzgeber die Gründung einer 
GmbH unter Einbringung einer Sacheinlage (Sachgründung) im Online-Verfahren zu sowie spätere beurkun-
dungspflichtige Vorgänge, wie einstimmige Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrags oder über 
Kapitalmaßnahmen (Erhöhungen oder Herabsetzungen des Stammkapitals). Die hierfür notwendige Über-
nahmeerklärung durch die Gesellschafter kann ebenfalls digital erfolgen. 

Bürgerinnen und Bürger müssen für die genannten Vorgänge also nicht mehr die Notarin oder den Notar vor 
Ort aufsuchen. Stattdessen kann die Beurkundung bzw. Beglaubigung in einer Videokonferenz mit der Nota-
rin oder dem Notar von überall aus vorgenommen werden. Benötigt werden ein Smartphone mit der kosten-
freien Notar-App, ein Computer oder Tablet sowie ein gültiges Ausweis- und Lichtbilddokument. 

Die notariellen Online-Verfahren in Deutschland genügen hierbei den höchsten Anforderungen an Daten-
schutz und Datensicherheit, sodass die Vertraulichkeit der Daten genauso wie beim Notarbesuch vor Ort ge-
währleistet bleibt. Denn das in Deutschland zugelassene Videokommunikationssystem wird von der Bundes-
notarkammer und damit in staatlicher Verwaltung betrieben (erreichbar unter: online-verfahren.notar.de), 
sodass die sensiblen Daten der Bevölkerung geschützt sind und das höchste Maß an Integrität gewährleistet 
ist.  

https://online-verfahren.notar.de
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Auch die Identifizierung erfüllt die höchste Sicherheitsstufe. Dazu wird die Online-Funktion des Personalaus-
weises genutzt, der mit der Notar-App über das Smartphone ausgelesen wird. Alle zur Identifizierung not-
wendigen Daten werden direkt aus dem Chip des Ausweises ausgelesen, auf technische Manipulation über-
prüft und der Notarin oder dem Notar sodann zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird im Beurkundungs-
termin zusätzlich das Lichtbild aus dem amtlichen Ausweis ausgelesen und ein Abgleich durch die Notarin 
oder den Notar vorgenommen (zweistufiges Identifizierungsverfahren). „Im Gegensatz zum viel kritisierten 
Video-Ident-Verfahren, bei welchem das Ausweisdokument nur in die Kamera gehalten wird, ist damit ein 
Vortäuschen einer falschen Identität nicht möglich. So können wir auch in der digitalen Welt Identitätsdieb-
stahl und Geldwäsche verhindern“, so Bormann. Transparenz im unternehmerischen Rechtsverkehr sowie 
die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind gerade in Zeiten des Angriffs Russlands 
auf die Ukraine und zunehmender organisierter Kriminalität von zentraler Bedeutung für den Wirtschafts-
standort Deutschland.  

Digitale Lösungen im notariellen Bereich in anderen Staaten erreichen dieses Maß an Rechtssicherheit nicht. 
Die Videoplattformen werden dort, wie etwa in Österreich, häufig von privaten Unternehmen betrieben, die 
keiner staatlichen Aufsicht unterliegen. Für die Identifizierung lassen diese Anbieter es oft ausreichen, einen 
Ausweis lediglich in die Kamera zu halten. Die auf diesem Weg erstellten Urkunden werden daher in Deutsch-
land zu Recht nicht anerkannt, Verbraucherinnen und Verbraucher gehen daher ein hohes Risiko bei der 
Inanspruchnahme solcher Angebote ein.

Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die berufsständische Vertretung für alle 
Notarinnen und Notare auf Bundesebene. Ihre 21 Mitglieder sind alle Notarkammern im gesamten Bundesgebiet. 
Zur Bundesnotarkammer gehören ferner das Zentrale Vorsorgeregister, das Zentrale Testamentsregister, die Zerti-
fizierungsstelle der Bundesnotarkammer und die NotarNet GmbH mit Sitz in Köln sowie das Deutsche Notarinstitut 
mit Sitz in Würzburg. Weitere Informationen zur Bundesnotarkammer und zur Tätigkeit der Notarinnen und Notare 
finden Sie unter www.bnotk.de.
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